
Die Unternehmen haben 2008 super 

Ergebnisse eingefahren. 

Der Umsatz pro Beschäftigtenstunde 

stieg um 3,7 %. 

Die Rohstoffpreise sind gesunken. 

Die Arbeitgeber wollen uns mit einem 

Billigangebot abspeisen. 

 Wir brauchen mehr Geld! 

Darum: Diese Woche geht es los! 

Warnstreik 
Alle Kolleginnen 

und Kollegen  

werden aufgerufen: 
Raus 

aus den Betrieben! 
 

Jetzt reicht‘s! 

2,1 % 

Mit diesem Angebot 

kommen wir  

nicht weiter! 

Gutes Geld für 

gute Arbeit!  

Wir wollen keine 

Almosen!! 

Aufruf zum 
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Dazu das Bundesarbeitsgericht:  
 

„...Kurze Warnstreiks zur Unterstützung von Tarifverhandlungen 
nach Ablauf der Friedenspflicht sind zulässig, wenn sie von der 
Gewerkschaft getragen werden…“ 

Du 
fehlst 

♦ Während des Warnstreiks ruht die vertragliche Arbeitspflicht. 

♦ Der Arbeitgeber darf keine/n Arbeitnehmer/in wegen der Teilnahme am 

Warnstreik benachteiligen. Arbeitsrechtliche Maßnahmen (Abmahnung, 
Drohung mit Kündigung, etc.) sind unzulässig. 

♦ Wer sich dem Warnstreik anschließt, handelt richtig und unterstützt die 

Tarifverhandlungen der Gewerkschaft NGG und letztendlich sich selbst.  

Warnstreiks 

sind rechtmäßig! 


